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Bürgermeisterin der Stadt Glücksburg 
 Bauverwaltung 
Schinderdam 5 
24960 Glücksburg 
d.d. Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg 

Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg 
 Sachgebiet Regionalentwicklung 
Flensburger Straße 7 
24837 Schleswig 

Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht 

Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 Landes-
planungsgesetz i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Landesverwaltungsgeset-
zes vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508); 
 
 36. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
 6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Teilbereich Sport-

boothafen Schausende“ 
der Stadt Glücksburg 
 
1. Ihre Schreiben vom 21.12.2020 (Information über die Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 

Abs. 1 BauGB) 
2. Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg vom 28.01.2021 
 

Die Stadt Glücksburg plant die 36. Änderung ihres Flächennutzungsplanes sowie die 
6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Teilbereich Sportboothafen 
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Schausende“ für das im Bereich Schausende, zwischen der Flensburger Förde und der 
Straße ‚Am Leuchtturm‘ gelegene, insgesamt etwa 5,45 ha umfassende Gelände des vom 
Club Nautic e.V. betriebenen Sportboothafens. 
Zentrales Planungsziel ist es, den bestehenden Sportboothafen als ein an der Küste gele-
genes touristisches Ausflugsziel mit angebots- und qualitätsverbessernden Maßnahmen 
zu stärken. Insbesondere soll der stetig gewachsenen Auslastung des Hafengeländes 
(u.a. durch größere Boote und durch das Wachsen der Jugendabteilung) sowie der zuneh-
menden öffentlichen Nutzung des Geländes und des clubeigenen Parkstreifens an der 
Straße ‚Am Leuchtturm‘ Rechnung getragen werden. 
Dem entsprechend sollen neben der Sicherung der bereits bestehenden Anlagen und Ein-
richtungen insbesondere die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die weitere Ent-
wicklung des Sportboothafens geschaffen werden. Vorgesehen sind 
1. die Einrichtung weiterer Liegeplätze im Hafenmündungsbereich, 
2. die Anlage eines Schwimmsteges zum Anlegen von Wasserwanderern und Stand-Up-

Paddlern, 
3. die Erweiterung der Boots- / Lagerhalle (Baufelder B 2 und B 3), 
4. die Vergrößerung des Clubhauses einschließlich des Gastronomiebereiches (Baufeld 

B 1), 
5. die Errichtung von vier saisonalen Übernachtungsmöglichkeiten für Wassersportler 

(Baufeld B 4), 
6. der Bau eines eingeschossigen Gebäudes mit Schulungs- und Multifunktionsräumen für 

die Ausbildung und Freizeitgestaltung von Jugendgruppen als Ersatz für das derzeit 
entsprechend genutzte Zelt (Baufeld B 5), 

7. der Bau eines Gebäudes mit Sanitär- und Waschräumen für die Besucher / Nutzer des 
Sportboothafens sowie einer Betriebsleiterwohnung (ganzjährig bewohnbare Hafen-
meisterwohnung) im Dachgeschoss (Baufeld B 6) und 

8. die Errichtung eines einfachen Gebäudes für die geschützte Lagerung von Masten und 
kleinen Booten (Baufeld B 7). 

Dazu ist insbesondere die Darstellung von Sonderbau-, Grün- und Wasserflächen bzw. die 
Festsetzung von Sonstigen Sondergebieten „Sportboothafen“, Privaten Grünflächen sowie 
Wasserflächen vorgesehen. 

Damit ersetzt die Stadt Glücksburg ihre bereits 2016 und 2019 eingeleiteten Planungsan-
sätze zur 36. Änderung des Flächennutzungsplanes und steigt mit erheblich veränderten 
Planungsinhalten neu in das Bauleitplanverfahren ein. 

 
Zu diesem Planungsvorhaben der Stadt Glücksburg nehme ich aus landes- und regional-
planerischer Sicht wie folgt Stellung: 

Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich vor allem aus dem Landesentwicklungsplan 
Schleswig-Holstein vom 13.07.2010 (LEP; Amtsbl. Schl.-H. 2010 Seite 719), der Fortschrei-
bung des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (LEP-Entwurf 2020; Be-
kanntmachung des Ministeriums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstel-
lung des Landes Schleswig-Holstein vom 17.11.2020 – IV 60 - 7813/2020-UV –; Amtsbl. 

Schl.-H. 2020 Seite 1621) sowie dem Regionalplan für den Planungsraum V (RPl V; Amtsbl. 

Schl.-H. 2002 Seite 747). 

Auf dieser Basis kann ich zunächst bestätigen, dass aus landes- und regionalplanerischer 
Sicht keine grundsätzlichen Bedenken gegen eine angemessene und bedarfsgerechte 



- 3 - 

 

Weiterentwicklung des Sportboothafens Schausende bestehen. Insoweit stehen dem o.a. 
Planungsvorhaben der Stadt Glücksburg auch nicht bereits von vornherein Ziele der 
Raumordnung entgegen. 

Der Vorhabenstandort liegt jedoch in einem Bereich, für den in den Raumordnungsplänen 
Festlegungen getroffen wurden, die sowohl die touristische als auch die naturschutzfachli-
che Bedeutung hervorheben. Außerdem sind im Zusammenhang mit dem Planungsvorha-
ben auch küstenschutzrechtliche, städtebauliche und bauplanungsrechtliche Aspekte zu 
berücksichtigen. 
Vor diesem Hintergrund weise ich zunächst auf die in der Stellungnahme des Kreises 
Schleswig-Flensburg vom 28.01.2021 aufgezeigten Punkte hin, die – trotz eines am 
21.10.2020 stattgefundenen Abstimmungstermins zwischen der Stadt, dem LKN.SH, der 
Unteren Naturschutz- und Planungsbehörde des Kreises, des Planungsbüros und des 
Vereins Club Nautic e.V. – in die vorliegenden Planunterlagen offenbar noch nicht in hin-
reichendem Maße eingeflossen sind. 
Den in der Stellungnahme des Kreises angesprochenen Aspekten schließe ich mich im 
Wesentlichen an. Das gilt insbesondere hinsichtlich folgender Punkte, auf die ich an dieser 
Stelle explizit aufmerksam mache: 

 Aus hiesiger Sicht ist vorauszuschicken, dass aufgrund der konkret vorgesehenen Maß-
nahmen sowie der dazu notwendigen Regelungen und Festlegungen – auch im Hinblick 
auf die Sicherung von Nutzungen und die Steuerung der weiteren Entwicklung – die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes gemäß § 12 BauGB als das 
geeignetere Instrument eingeschätzt wird. 

 Gegen die geplante Errichtung von vier saisonalen Übernachtungsmöglichkeiten für 
Wassersportler im Baufeld B 4 bestehen zwar keine grundsätzlichen Bedenken. Vor 
dem Hintergrund der Gesamtsituation und des abseits der übrigen Bebauung gelege-
nen Mikrostandortes ist das Baufeld m.E. jedoch mit dem Ziel einer kompakteren, mit 
den weiteren hochbaulichen Anlagen zusammenhängenden Bebauungsstruktur zu ver-
schieben. Damit würde auch den seitens der Unteren Naturschutzbehörde vorgetragen 
Aspekten (Lage innerhalb des bestehenden Walles; private Grünfläche mit natürlicher 
Entwicklung, die bislang frei von baulichen Anlagen ist) Rechnung getragen. In diesem 
Zusammenhang weise ich ergänzend darauf hin, dass lt. Stellungnahme des Kreises 
eine Abstimmung mit den anderen Sportboothäfen sowie (auch aufgrund anderer touris-
tischer Ansätze in diesem Bereich) eine Auseinandersetzung mit der touristischen Aus-
richtung der Stadt Glücksburg im Bereich Holnis und eine Standortalternativendiskus-
sion als notwendig erachtet wird. 
Des Weiteren halte ich es für erforderlich, dass für die geplanten Übernachtungsmög-
lichkeiten ebenfalls ein Sonstiges Sondergebiet ausgewiesen wird. Wenngleich es sich 
nur um saisonale Unterkünfte (Zeitraum März bis Oktober jeden Jahres) handeln soll, 
die außerhalb dieses Zeitraumes versetzt bzw. demontiert werden sollen, so dürften am 
Standort doch dauerhafte Vorkehrungen (z.B. Befestigungen, Anschlüsse für Ver- und 
Entsorgungsleitungen) zu treffen sein. 
Letztlich halte ich, wie schon die Untere Bauaufsichtsbehörde, weitere Konkretisierun-
gen hinsichtlich Befestigung der Fläche, Art der Unterkünfte (z.B. Schäferwagen, Tiny 
Houses, Holzhütten) und ggf. Baumaterial sowie Erschließung, Abtransport und Winter-
lagerplatz für erforderlich. Auch die Festsetzung zur maximal bebaubaren Grundfläche 
GR 240 m² sollte angesichts der in der Stellungnahme des Kreises enthaltenen Darle-
gungen aus planerischer Sicht noch einmal überprüft werden. 
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 Aus der Stellungnahme des Kreises wird außerdem deutlich, dass hinsichtlich der in 
den Baufeldern B 5 und B 7 vorgesehenen baulichen Anlagen und / oder Nutzungen 
konkretisierende bzw. klarstellende Darlegungen notwendig sind. In diesem Kontext 
sollte m.E. auch geprüft werden, ob für das Baufeld B 7 eine maximal bebaubare 
Grundfläche festzusetzen ist. 

 Südlich des Clubhauses wird eine größere Fläche als Wohnmobilstellplatz festgesetzt; 
dazu finden sich allerdings keine Darlegungen in der Begründung. Auch aus hiesiger 
Sicht ist zu konkretisieren, ob es sich dabei um reine Abstellplätze / Parkplätze oder um 
Campingplätze handelt. 
Unter Ziffer 4.7 `Immissionsschutz´ der Begründung sollten hier im Bezug auf die ver-
schiedenen Nutzungen im Planbereich ergänzende Aussagen zur Immissionssituation 
sowie mögliche unterschiedliche Schutzansprüche vorgenommen werden. Es ist außer-
dem unklar, ob die geplanten Wohnmobilstellplätze über die Sondergebietsdarstellung 
mit der Zweckbestimmung `Sportboothafen´ abgedeckt werden können. 

 Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wird die geplante Errichtung weiterer Liege-
plätze und eines Schwimmsteges innerhalb des Hafenmündungsbereiches sehr kritisch 
gesehen, weil damit ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild verbunden ist. Vor-
behaltlich sämtlicher Untersuchungsergebnisse hinsichtlich naturschutzfachlicher Be-
lange könnte allenfalls die erstmalige Errichtung neuer Liegeplätze auf einer Länge von 
ca. 50 m südlich im rückwärtigen Bereich des erweiterten Badestrandes zugelassen 
werden. 
Angesichts der naturschutzfachlichen Ausweisungen (FFH-Gebiet 1123-393 „Küstenbe-
reiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk“; EU-Vogelschutzgebiet 
1123-491 „Flensburger Förde“) in diesem Bereich sowie der darauf basierenden raum-
ordnerischen Festlegungen im LEP bzw. LEP-Entwurf 2020 (Vorbehaltsraum für Natur 
und Landschaft) und im RPl V (Gebiet mit besonderer Bedeutung für Natur und Land-
schaft) erscheinen die grundlegenden Bedenken der Unteren Naturschutzbehörde 
nachvollziehbar. Dem entsprechend sind die ergänzenden Liegeplatzkapazitäten auf 
den aus naturschutzfachlicher Sicht zustimmungsfähigen Umfang zu begrenzen. 

 Die in der Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg über die vorstehend umris-
senen Punkte hinaus aufgezeigten Aspekte bitte ich im weiteren Verfahren zu berück-
sichtigen. 

 Teile des unmittelbar an der Flensburger Förde befindlichen Plangebietes liegen in ei-
nem nicht durch Landesschutzdeiche oder durch Schutzanlagen mit einem vergleichba-
ren Schutzstandard geschützten Hochwasserrisikogebiet. Im Rahmen der in Vorberei-
tung befindlichen Neuaufstellung des Regionalplans wird dieses Gebiet voraussichtlich 
als ‚Vorranggebiet für Küstenschutz und Klimaanpassung‘ festgelegt werden. 
Für diese Vorranggebiete sieht der LEP-Entwurf 2020 als Ziel der Raumordnung vor, 
dass sie von neuen baulichen Anlagen, die nicht dem Küstenschutz dienen, und sonsti-
gen nur schwer revidierbaren Nutzungen, die im Konflikt mit Belangen des Küstenschut-
zes und der Anpassung an den Klimawandel stehen, freizuhalten sind. Die Ausweisung 
neuer Bauflächen und Baugebiete durch Bauleitpläne oder sonstige bauplanungsrecht-
liche Satzungen im Wege einer Ausnahme ist danach nur zulässig, wenn für sie ein 
dringendes öffentliches Interesse besteht und sie mit den Belangen des Küstenschut-
zes, des Hochwasserschutzes und der Klimafolgenanpassung vereinbar sind. 
Aus den vorliegenden Planunterlagen wird deutlich, dass sich die Gemeinde bereits mit 
dem Hochwasserrisiko befasst hat und dass eine Abstimmung mit dem LKN.SH erfolgt 
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ist. In den textlichen Festsetzungen werden jedenfalls dezidierte Regelungen zum 
Hochwasserschutz getroffen; dabei wird festgelegt, dass Räume mit Wohnnutzung, die 
Lagerung von wassergefährdenden Stoffen und sonstige Räume zum dauerhaften Auf-
enthalt von Menschen erst ab einer Höhe von NHN + 2,95 m sowie Räume mit gewerb-
licher Nutzung erst ab einer Höhe von NHN + 2,45 m Oberkante Fertigfußboden zuläs-
sig sind. Davon können Ausnahmen zugelassen werden, wenn durch andere bauliche 
Maßnahmen ein ausreichender Hochwasserschutz … gewährleistet wird. 
Im Hinblick auf die Sicherung der schon bestehenden Nutzungen und die angemessene 
und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Sportboothafens Schausende werden die 
vorgesehenen Festsetzungen als nachvollziehbar und hinreichend eingeschätzt. 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen behalte ich mir vor, im Zuge des weiteren Plan-
verfahrens aus landes- und regionalplanerischer Sicht eine ergänzende Stellungnahme 
abzugeben. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die För-
derungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme 
nicht verbunden. 
 
Freundliche Grüße 
 
gez. 
Jörn Uhl 
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Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom Mein Zeichen, meine Nachricht vom Schleswig,  
21. Dezember 2020 3-603-PK/029 FNP 36 + 6 B 21 28. Januar 2021 

 
Stadt Glücksburg: 36. Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung der 6. 

Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Sport-
boothafen Schausende“ 

hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der vorbeugende Brandschutz weist auf Folgendes hin: 

 Die Muster-Richtlinie über die Flächen für die Feuerwehr ist zu beachten. Insbesondere 

ist dafür Sorge zu tragen, dass die rückwärtigen Gebäude durch die örtliche Wehr an-

gefahren bzw. begangen werden können. 

 Bei der Löschwasserversorgung ist der Inhalt des Arbeitsblattes W 405 des DVGW zu 

berücksichtigen. Die Anforderung der Löschwassermenge ist mit der bestehenden Ver-

sorgung abzugleichen und ggf. nachzubessern. 

 Gemäß der Information zur Löschwasserversorgung des AGBF-Bund- sollen die Ab-

stände neu zu errichtender Hydranten 150 m nicht überschreiten. Hierbei soll die Ent-

fernung zwischen der ersten Entnahmestelle und dem jeweiligen Gebäude an der 

Straßenkante nicht mehr als 75 m betragen. 

 

Seitens der unteren Wasserbehörde bestehen gegen die 6. Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 21 „Sportboothafen Schausende“ in der Stadt Glücksburg keine grundsätzlichen Beden-
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ken. Die baulichen Änderungen auf den Baufeldern B1 bis B7 sind in einem Lageplan darzu-

stellen. Ebenso sind die vorhandenen und geplanten Entwässerungsanlagen darzustellen und 

der unteren Wasserbehörde spätestens im Rahmen des ersten Bauantrages mit vorzulegen. 

Zum Hochwasserschutz ist noch anzumerken, dass Anlagen für die Schmutzwasserbeseiti-

gung (Schächte, Pumpstation), die unter dem Niveau von NHN +2,95 m liegen, hochwasser-

geschützt zu errichten sind. 

 

Von der unteren Bauaufsichtsbehörde werden folgende Anmerkungen gegeben: 

 Fläche B4: 

Hier sollen max. 4 Unterkünfte mit einer Gesamtgrundfläche von 250 m² auf einer Grün-

fläche am Strand entstehen, diese sollen nur in den Monaten März bis Oktober zur 

Verfügung stehen. Außerhalb dieses Zeitraumes sollen diese versetzt bzw. demontiert 

werden. Es werden keine Aussage zur Befestigung der Fläche, zum Baumaterial (ggf. 

Holzhütten, Wohnwagen, Tiny Houses oder ähnliches), zur Erschließung, zum Ab-

transport und zum Winterlagerplatz getroffen. Derzeit existiert – nach Kenntnisstand 

der Bauaufsicht – nur ein unbefestigter Sandweg zur Fläche B4. 

 Fläche B5: 

Auf dieser Fläche soll das bestehende Zelt gegen ein festes Gebäude ersetzt werden. 

Als Nutzung wurde unter anderem angegeben „Feierlichkeiten und Auftritte des Shanty 

Chores“. Auf Grund massiver Spannungen mit Anliegern bei ähnlichen Projekten, sollte 

der Begriff Feierlichkeiten eingeschränkt werden. Da viele Vereine die lukrative Ver-

mietung von Clubräumen - auch für „Außenstehende“ - anbieten, führt dieses oftmals 

dazu, dass diese Räume meist ganzjährig für Geburtstagsfeiern, Polterabende, Hoch-

zeiten, Weihnachtsfeiern, Firmenjubiläen usw. genutzt werden. Um diesem Umstand 

vorzugreifen, sollte die Begründung entsprechend ergänzt werden.  

 Wohnmobilstellplätze: 

Auf der befestigten Fläche südlich des Clubhauses ist eine größere Fläche als Wohn-

mobilstellplatz festgesetzt. Hierauf wird in der Begründung zum B-Plan nicht eingegan-

gen. Es ist nicht ersichtlich, ob es sich um reine Abstellplätze / Parkplätze oder 

Campingplätze handelt, zudem wurde keine zeitliche Begrenzung angegeben. Es ist 

also davon auszugehen, dass das „Sondergebiet Sportboothafen“ auch ganzjährig als 

Wohnmobil Stell- bzw. Campingplatz genutzt werden kann. Um diesem Umstand vor-

zugreifen, sollte die Begründung entsprechend ergänzt werden. 

 

Seitens der unteren Naturschutzbehörde wird für die 36. Änderung des Flächennutzungspla-

nes sowie der 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 der Stadt Glücksburg folgendes an-

gemerkt.  
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 Zu möglichen umweltrelevanten Auswirkungen der hier vorliegenden Planung kann 

zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage getroffen werden, da der Umweltbericht inner-

halb der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 (1) BauGB nicht vorliegt. 

 Bei den Bauflächen B 1 und B 5 bestehen keine grundsätzlichen naturschutzfachlichen 

Bedenken. Gemäß den Darstellungen des Bebauungsplans sind im Bereich der Erwei-

terung der Baufläche B 2 in nordwestliche Richtung sowie unmittelbar östlich an die 

Baufläche B 7 bestehende Knickstrukturen als zu erhalten festgesetzt. Zum Schutz der 

bestehenden Knickstrukturen ist gemäß den „Durchführungsbestimmungen zum 

Knickschutz“ (Erlass V 534-531.04 MELUND; Stand Januar 2017) mit sämtlichen bau-

lichen Anlagen ein Abstand von 1 x der baulichen Höhe in Metern, mindestens aber 

3,00 m, ab dem Knickwallfuß gemessen, einzuhalten. Für die Erweiterung des Bebau-

ungsplanes um den südlichen Bereich, um die Baufläche B 3, wurde im Februar 2016 

im Zuge der vorherigen Planung eine Befreiung aufgrund der Lage im Landschafts-

schutzgebiet „Flensburger Förde“ für den damals geplanten 1.000,00 m² großen La-

gerplatz erteilt. Aufgrund der nun vorliegenden Änderung ist für die jetzige Planung 

erneut ein entsprechender Antrag im Zuge des weiteren Verfahrens zu stellen. Das 

Baufeld B 4 ist gemäß den planerischen Darstellungen innerhalb des bestehenden 

Walles geplant (siehe beigefügten Ausschnitt des digitalen Geländemodells). 

 

Darin sind max. 4 bauliche Anlagen zur saisonalen Beherbergung von Wasserwande-

rern und Stand-Up-Paddlern vorgesehen. Der gesamte Bereich ist als private Grünflä-

che mit natürlicher Entwicklung aus vorhergehenden Planungen und weiterhin 
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vorgesehen. Die Grünfläche ist bislang frei von baulichen Anlagen und hat sich wei-

testgehend natürlich entwickelt. Um hier Störungen zu vermeiden und der natürlichen 

Entwicklung weiterhin Vorrang zu geben, sollte die Baufläche näher an das Baufeld B 

5 herangerückt werden. 

 Die geplante Errichtung weiterer Liegeplätze und des Schwimmsteges innerhalb des 

Hafenmündungsbereiches stellt einen erheblichen Eingriff in das Landschaftsbild dar. 

Aus diesem Grund wird die Planung seitens der unteren Naturschutzbehörde sehr kri-

tisch angesehen. Dies wurde dem Hafenbetreiber bereits im Jahr 2018 in mehreren 

Gesprächsterminen deutlich gemacht. Es wurde seitens der unteren Naturschutzbe-

hörde, vorbehaltlich sämtlicher Untersuchungsergebnisse hinsichtlich naturschutzfach-

licher Belange in Aussicht gestellt, dass max. die Möglichkeit besteht, auf einer Länge 

von ca. 50,00 m südlich im rückwärtigen Bereich des erweiterten Badestrandes neue 

Liegeplätze erstmals zuzulassen (siehe beigefügten Lageplan).  

 

 

Aus planerischer Sicht weise ich auf Folgendes hin: 

 Es fehlen textliche Festsetzungen zur Art der baulichen Nutzung. Hierbei weise ich insbe-

sondere darauf hin, dass für Grünflächen auf denen eine bauliche Nutzung stattfinden 

soll, eine entsprechende Zweckbestimmung unbedingt erforderlich ist. 

 Während des Abstimmungsgespräch wurde über die Nutzung der Fläche B 4 über so ge-

nannte TinyHouses bzw. Schäferwagen zur kurzfristigen Unterbringung von Wasserwan-

derern gesprochen. Laut der aktuell gültigen Camping- und Wochenendplatzverordnung 

SH werden Mobilheime gleicher Klassifizierung mit einer maximalen Fläche von 40 qm 
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Grundfläche angesehen. Hier wird eine Grundfläche von 240 qm bei 4 angestrebten bau-

lichen Anlagen festgesetzt, was bei einer maximalen Ausnutzung deutlich größere Ge-

bäude zulässt. Hierauf ist in der Begründung einzugehen. Während des Gesprächs 

wurde überdies darüber gesprochen, die baulichen Anlagen, wenn überhaupt, dann so 

naturverträglich wie möglich in die Landschaft einzubetten. Auch hierüber finden sich 

keine Aussagen in der Begründung. 

 Vorsorglich weise ich auch darauf hin, dass die o.g. Campingplatz- und Wochenendplatz-

verordnung im § 6 Brandschutz einen Sicherheitsabstand von 10 bzw. 5 Metern vorsieht.  

 Die Ausführungen für B 7 in Text (Teil B) sollte klargestellt werden. Handelt es sich hier 

um eine Halle oder ein offenes Mastenlager mit entsprechend breiten Dachflächen, unter 

denen auch kleinere Boote gelagert werden können? 

 Die Rechtsbezüge zu den einzelnen Festsetzungen in Text (Teil B) sind zu ergänzen.  

 In den örtlichen Bauvorschriften wird darauf hingewiesen, dass die Dachformen aus der 

Planzeichnung zu entnehmen sind. Für B 4 und B 7 sind keine Dachformen angegeben. 

 Die Baufenster sind zu vermaßen. 

 Beim Abstimmungstermin am 21.10.2020 hat die Regionalplanung darauf hingewiesen, 

dass sich aus der angestrebten Entwicklung des Bereichs B 4 eine Vorbildwirkung für die 

übrigen Sportboothäfen entlang der Förde, aber auch im Kreisgebiet generell ergeben 

kann. Dementsprechend wurde eine Abstimmung mit den anderen Sportboothäfen sowie 

(auch aufgrund anderer touristischer Ansätze in diesem Bereich) eine Auseinanderset-

zung mit der touristischen Ausrichtung der Stadt Glücksburg im Bereich Holnis für erfor-

derlich gehalten. Diese Auseinandersetzung und Standortalternativendiskussion bzw. 

Abstimmung kann den Unterlagen nicht entnommen werden.  

 Es wird ein Vorhabenbezogene Bebauungsplanänderung empfohlen, um die Regelungen 

insbesondere auch die Nutzung des Bereichs B 4 entsprechend zu sichern und der Stadt 

auch langfristig eine entsprechende Steuerungsmöglichkeit bei der weiteren Entwicklung 

zu geben. 

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

 

 

 
(Kortüm)   
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- Stellungnahme aus Sicht des Küsten- und Hochwasserschutzes

Sehr geehrte Frau Gutknecht,

zu den mir vorliegenden Planunterlagen nehme ich hinsichtlich der Belange des Küsten-
und Hochwasserschutzes wie folgt Stellung:

Nach § 82 Abs. 1 Nr. 4 Landeswassergesetz (LWG) gibt es ein Bauverbot in den
Hochwasserrisikogebieten an der Küste (§ 59 Abs. 1 Satz 2). Hier dürfen bauliche
Anlagen nicht errichtet oder wesentlich geändert werden.

Der räumliche Geltungsbereich der Änderungen befindet sich teilweise im Hochwasser-
risikogebiet (Hafenböschungen, Kranplatte, Slipanlage, teilw. KFZ-Stellplätze, eventuell
Unterkünfte des Baufeldes 4). Maßgeblich für die Festsetzung dieser Gebiete ist die
veröffentlichte Hochwassergefahrenkarte HWGK HW200 des 2. Berichtzyklus 2018-2021,
die für diesen Bereich den Referenzwasserstand von NHN + 2,45 m abbildet. Abrufbar
sind die aktuellen Hochwasserkarten unter:
http://zebislandsh.de/webauswertung/index.xhtml
Dort unter Küstenhochwasser die Hochwassergefahrenkarte HWGK HW200 auswählen.

v _ _

S
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Die Gebietskulissen können auch als shape-Datei beim LKN in Husum, Fachbereich 20,
Konzeptionelle Planungen, Analysen, Informationssysteme abgefragt werden (Tel.: 04841
/ 667-0).
Das Hochwasserrisikogebiet ist in die Planzeichnungen einzuzeichnen und nachrichtlich
zu übernehmen.

Die Unterkünfte des Baufeldes 4 sollten außerhalb des Risikogebietes (mind. NHN +
2,45 m) aufgestellt werden, dann sind im Risikogebiet keine baulichen Anlagen im
Sinne des § 82 LWG vorgesehen und das Bauverbot trifft nicht zu. Die Kranplatte
und Slipanlage werden der hochwasserangepassten Nutzung zugeordnet.

Die Ausnahme gemäß § 82 Abs. 3 LWG findet nur für den Einzelfall Anwendung (z. B. für
ein Bauvorhaben das nicht in einem B-Plan liegt). p

Aufgrund der unmittelbaren Nähe von Gebäuden und Unterkünften zum Risikogebiet
empfehle ich zur Wahrung der Belange des Hochwasserschutzes folgende Grundsätze
einzuhalten:

- Räume mit Wohnnutzung und zum dauerhaften Aufenthalt von Menschen auf mind.
NHN + 2,95 m,

- Räume mit gewerblicher Nutzung auf mind. NHN + 2,45 m,
- Verkehrs- und Fluchtwege auf mind. NHN + 2,45 m,
~ Lagerung wassergefährdender Stoffe auf mind. NHN + 2,95 m.

Wenn die Mindesthöhen nicht eingehalten werden können, sollte mobiler Hochwasser-
schutz mittels Dammbalken oder Schottplatten, die zur Absicherung von Tür- und
Fensteröffnungen geeignet sind, gewährleistet sein.

ln der Zeit vom 01.10. bis 15.04. eines jeden Jahres besteht erhöhte Gefahr von
Hochwasserereignissen. Ich empfehle der Hochwassergefährdung Rechnung zu tragen
und in diesem Zeitraum die KFZ-Stellplätze nicht zu belegen. Darüber hinaus besteht die
Gefahr von Sommerhochwasserereignissen_ Auch hier sollte Seitens des Betreibers
sichergestellt werden, dass im Falle eines Sommerhochwassers die abgestellten
Fahrzeuge schnellstens aus dem Gefahrenbereich entfernt werden können.

Gemäß § 81 LWG bedürfen u. a. die wesentliche Veränderung oder Beseitigung von
schützenden Bewuchs, die Entnahme von Sand, Kies, Geröll, Steinen oder
Grassoden, die Vornahme von Abgrabungen, Aufschüttungen, Auf- oder
Abspülungen oder Bohrungen auf dem Meeresboden in einem Bereich von weniger
als 6 m Wassertiefe unter Seekarten-Null, mindestens jedoch innerhalb von 200 m
Entfernung von der Uferlinie einer Ausnahmegenehmigung der unteren
Küstenschutzbehörde. '

Darüber hinaus besteht die Regelung, dass die Errichtung, Beseitigung oder
wesentliche Änderung von Anlagen an der Küste oder im Küstengewässer nach
§ 80 LWG genehmigungspflichtig sind.

Bei der Planung wie Stege, Wellenschutzanlagen, Krananlagen, Slipanlagen, Buhnen
sowie Ufersicherungen und Unterhaltungsbaggerungen bitte ich um rechtzeitige
Beteiligung, da es sich in der Regel um Anlagen an der Küste oder im Küstengewässer
nach § 80 LWG handelt oder Ausnahmegenehmigungen für die Nutzung der Küste nach
§ 81 LWG einzuholen sind.
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Genehmigungen nach § 80 LWG können erteilt und Ausnahmen von den Verboten
und Beschränkungen nach § 81 LWG zugelassen werden, wenn keine
Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere der Belange des
Küstenschutzes oder der öffentlichen Sicherheit zu erwarten ist, die nicht durch
Auflagen verhütet oder ausgeglichen werden können.

Genehmigungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben davon unberührt.

Für die vorhandenen Molen bestehen küstenschutzrechtliche Genehmigungen.
Der Bericht „Einschätzung der Auswirkungen von Schutzbuhnen am Sportboothafen
Schausende (Flensburger lnnenförde) auf den angrenzenden Küstenbereich aus
geologisch-sedimentologischer Sicht“ von Dr. Klaus Schwarzer vom 05.08.2015 beinhaltet
die Verlängerung der südlichen und nördlichen Mole um jeweils zwei Buhnen.
Mit der Genehmigung vom 04.03.2016 wurde dem Club Nautic e.V. die Baggerung im
Hafen und die Verlängerung der beiden vorhandenen Molen durch jeweils eine Buhne und
mit der Genehmigung vom 26.02.2020 die Errichtung einer Steinschüttbuhne gestattet.
Die gemäß Ziffer 3.1 Wasserfläche -Vorhafen-_ der Begründung der B-Plan-Änderung
geplante zusätzliche Buhne im nördlichen Hafeneinfahrtsbereich wird im o. g. Bericht von
Dr. Schwarzer berücksichtigt. Für unterströmungsfähige Wellenschutzwände und für
Steganlagen an der Nord- und Südmole innerhalb der Wasserfläche -Mündung
Sportboothafen- (Richtung Zufahrtsrinne) ist eine Anpassung desBerichtes vom
05.08.2015 nicht erforderlich. Der Bericht vom 05.08.2015 kann unter Ziffer 5.3 der
Begründungen einfließen.

Ich bitte Ziffer 4.5 Hochwasser- und Küstenschutz in den Begründungen'entsprechend
meiner obigen Ausführungen und den Text Teil B der B-Plan-Änderung zu überarbeiten.

lm Text Teil B und Ziffer 3.1 Wasserflächen der Begründung der B-Plan-Änderung bitte ich
folgende Änderungen vorzunehmen: .

Wasserfläche -Mündung Sportboothafen-

lnnerhalb der Wasserfläche -Mündung Sportboothafen- dürfen an der Nord- und Südmole
zusätzliche Bootsliegeplätze mit den untergeordneten Bauteilen wie
unterströmungsfähige Wellenschutzwände und Steganlagen errichtet werden.

Wasserfläche -Vorhafen-

lnnerhalb der Wasserfläche -Vorhafen- ist der Bau einer zusätzlichen Buhne im
nördlichen Hafeneinfahrtsbereich zulässig.

Gemäß Nebenbestimmung Ziffer 2.7.3 der Genehmigung (Az.: 523/5262.2-2/65b)
vom 01.09.2000 zur Verlängerung der Molen des Sportboothafens Schausende muss
unbelastetes Baggergut aus der Unterhaltung (Hafenbecken und Zufahrtsrinne)
unabhängig vom Baggerverfahren wie bisher (nord)östlich der Hafenzufahrt abgelagert
und geländeanpassend einplaniert werden.
Die Verlängerung der Molen aus dem Jahre 2000 wurde zunächst abgelehnt. Nur unter
Einhaltung der Nebenbestimmung Ziffer 2.7.3 und weiterer Nebenbestimmungen wurde
das Vorhaben genehmigt.
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Ausnahmsweise durftemit Genehmigung (Az.: 4017/5262.2-59/113) vom 04.03.2016 das
einbaufähige Baggergut aus dem Hafenbecken (kein Feinsediment) in die beiden
Buhnenkerne eingebaut werden.

Für die zusätzliche Buhne im nördlichen Hafeneinfahrtsbereich kann ich eine
entsprechende Genehmigung in Aussicht stellen, wenn das Baggergut aus dem
Hafenbecken einbaufähig ist (unbelastet, kein Feinsediment). Baggergut aus der
Zufahrtsrinne darf nicht venıvendet werden.

Hinweise

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass eine rechtskräftige Bauleitplanung, die unter
Beteiligung der zuständigen Küstenschutzbehörde aufgestellt wurde, nicht für den
Einzelfall erforderliche küstenschutzrechtliche Genehmigungen nach LWG ersetzt. Ich
bitte mich entsprechend zu beteiligen.

Sofern kein Baugenehmigungsverfahren nach LBO oder ein Genehmigungsverfahren
nach § 96 LWG (Sportboothafen) notwendig ist, sind die Genehmigungen direkt beim
LKN.SH zu beantragen.

Auf Grund dieser Stellungnahme können Schadenersatzansprüche gegen das Land
Schleswig-Holstein nicht geltend gemacht werden. Eine gesetzliche Verpflichtung des
Landes zum Schutz der Küste vor Abbruch und Hochwasserereignissen sowie für eine
Entschädigung bei Hochwasser- und Eisschäden besteht nicht und kann aus dieser
Stellungnahme nicht abgeleitet werden.

Bei Ausweisung von Baugebieten in gefährdeten Bereichen bestehen gegenüber dem
Land Schleswig-Holstein keine Ansprüche auf Finanzierung oder Übernahme notwendiger
Schutzmaßnahmen sowie küstenschutzrechtliche Genehmigung von
Küstensicherungsmaßnahmen_

Mit freundlichen Grüßen

ff??/2
Dörte Peters

Anlage: Auszug HWGK HW200,
Bericht vom 05.08.2015 aus der Genehmigung vom 04.03.2016
(Baggerung im Hafen und Herstellung von zwei Buhnen)





















Dienstgebäude: Brockdorff-Rantzau-Str. 70, 24837 Schleswig | Telefon 04621 387-0 | Telefax 04621 387-55 | alsh@alsh.landsh.de |
www.archaeologie.schleswig-holstein.de | E-Mail-Adressen: Kein Zugang für elektronisch signierte oder verschlüsselte Dokumente

Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Pro Regione GmbH
z.Hd. Frau B. Gutknecht
Schiffbrücke 24
24939 Flensburg

Ihr Zeichen: /
Ihre Nachricht vom: 21.12.2020/

Mein Zeichen: Glücksburg-Fplanänd36-Bplan21-
Änd6/

Meine Nachricht vom: 03.04.2017 /

Kerstin Orlowski
kerstin.orlowski@alsh.landsh.de

Telefon: 04621 387-20
Telefax: 04621 387-54
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36. Änderung des Flächennutzungsplans -Teilbereich „Sportboothafen Schausen-
de“- und 
Aufstellung der 6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 21
-Teilbereich „Sportboothafen Schausende“- der Stadt Glücksburg (Ostsee)
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher
Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrte Frau Gutknecht,

wir können zurzeit keine Auswirkungen auf archäologische Kulturdenkmale gem. § 2 (2) 
DSchG in der Neufassung vom 30.12.2014 durch die Umsetzung der vorliegenden Pla-
nung feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und stimmen den vorliegenden Planun-
terlagen zu.

Der überplante Bereich befindet sich jedoch teilweise in einem archäologischen Interes-
sensgebiet, daher ist hier mit archäologischer Substanz d.h. mit archäologischen Denkma-
len zu rechnen.

Wir verweisen deshalb ausdrücklich auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmal-
schutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den 
Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, 
auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Kerstin Orlowski Anlage: Auszug aus der Archäologischen Landesaufnahme
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6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 21 der Stadt 

Glücksburg (Ostsee) 

Teilbereich „Sportboothafen Schausende“ 

– Begründung zum Vorentwurf – 

Vom 16.12.2020 

 

und zur 

 

36. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Glücksburg (Ostsee) 

Teilbereich Sportboothafen Schausende 

– Begründung zum Vorentwurf – 

Vom 16.12.2020 
 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange 

(§ 4 Abs. 1 BauGB) einschließlich Äußerungen zum erforderlichen Umfang und 

Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 



 

1. Ausweitung des Wassersports 

Im Anschreiben zu dem Projekt findet sich: 

„Der Sportboothafen im Ortsteil Schausende der Stadt Glücksburg ist konfrontiert mit einer 

stetig gewachsene Auslastung des Hafengeländes durch die höhere Anzahl an Jollen und 

kleinen trailerbaren Booten, mit dem Wachsen der Jugendabteilung sowie der zunehmenden 

öffentlichen Nutzung des Geländes aufgrund der attraktive Lage innerhalb eines der 

schönsten Sportbootreviere auf der Halbinsel Holnis. Aus den genannten Gründen werden 

weitere Lagerflächen und ein zusätzliches Gebäude für Schulungs- und Freizeitzwecke 

benötigt.“ 

In der Begründung zum Vorentwurf der 6. Änderung und Erweiterung Bebauungsplan Nr. 21 

steht auf Seite 2: 

„Aus den genannten Gründen ist es erforderlich, einen Teil des Hafenvorfeldes für die 
Einrichtung weiterer Liegeplätze im Hafenmündungsbereich und für einen Schwimmsteg zum 

Anlegen von Wasserwanderern und Stand Up-Paddlern zu nutzen.“ 

In der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung / Vorprüfung Sportboothafen Schausende, Stadt 

Glücksburg (Ostsee) heißt es auf Seite 6: 

„Betriebsbedingte Wirkungen werden nicht bewirkt. Die Rastvögel und die 

Überwinterungsgebiete des europäischen Vogelschutzgebietes werden durch das Vorhaben 

nicht gestört. 

Durch die Planungen werden keine Änderungen der Nutzungen in den Schutzgebietsflächen 

bewirkt, so dass auch Folgen einer indirekten Wirkung des Vorhabens auf Lebensraumtypen 

und Arten mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.“ 

Aus Sicht des NABU ergibt sich die Frage welche Nutzungsintensität der Förde durch 

Sportboote letzten Endes angestrebt wird bzw. wo eine Obergrenze zu sehen wäre. Die 

geplanten Maßnahmen werden als Reaktion auf ein Wachstum, das sich selbsttätig 

eingestellt hat, dargestellt. Die geplanten Maßnahmen könnten ihrerseits aber wiederum 

Wachstumsprozesse in Gang bringen. Eine Aussage dazu, ob nicht vielleicht schon die 

bestehende Nutzungsintensität in Konflikt mit Schutzmaßnahmen für Wasservögel steht und 

– falls nicht – in welchem Ausmaß eine „höhere Anzahl an Jollen“ noch als zulässig erachtet 
werden kann, wäre aus Naturschutzsicht sinnvoll. 

Besonders kritisch verfolgt der NABU die wachsende Zahl von Stand-Up-Paddlern (SUPer) im 

Umfeld des NSG Holnis. SUPer befahren vorwiegend ufernahe Bereiche, wodurch rastende 

Vögel gestört werden. Eine Förderung und Ausweitung dieser Sportart in direkter 

Nachbarschaft zum NSG Holnis wird daher nicht befürwortet, die Einrichtung von 

Anlegestellen für SUPs sollte nicht erfolgen. Am Parkplatz des Segelvereins wird bereits 

mittels einer Infotafel auf die geltenden Befahrensregeln hingewiesen (siehe Flyer im 

Anhang). Demnach sind ausschließlich muskelbetriebene Wasserfahrzeuge wie Kajaks oder 

Ruder-/Paddelboote (SUPs waren zum Zeitpunkt der Herausgabe der Befahrensregeln im 

Jahre 2016 noch kein Thema) vom Befahrensverbot ausgenommen, es wird lediglich darum 

gebeten, die die Sperrzone freiwillig auch mit Kajaks oder Ruder-/Paddelbooten zu meiden. 



Der NABU ist somit von der Vernunft der Wassersportler abhängig, dieser Bitte 

nachzukommen. In anderen NSGs, wie zum Beispiel dem NSG Schleimündung wurden 

bereits Verstöße beobachtet. Es ist demnach mit vermehrten Störungen auch im NSG Holnis 

zu rechnen.  

2. Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser 

In der Begründung zum Vorentwurf zum 36. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt 

Glücksburg (Ostsee) – Teilbereich Sportboothafen Schausende steht auf Seite 18 zum Thema 

„Schutzgut Boden / Fläche, Wasser“: 

„Durch die 36. Änderung des Flächennutzungsplans wird eine zusätzliche Bodenversiegelung 

im Plangebiet vorbereitet. Im parallel aufzustellenden Bebauungsplan werden lediglich 

geringfügige bauliche Erweiterungen ermöglicht und die damit verbundenen 

Beeinträchtigungen im Rahmen der Eingriffsregelung im Umweltbericht bilanziert und durch 

geeignete Maßnahmen des Naturschutzes oder die Verwendung von Ökopunkten 

ausgeglichen. Die Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser (Strömungs- und 

Sedimentationsverhältnisse im Küsten-gewässer Flensburger Förde) werden durch die 

Erstellung eines strömungs-technischen Gutachtens für die wasserbaulichen Maßnahmen im 

Vorhafen-bereich geprüft und bei der Erstellung des Umweltberichts (Prognose über die 

Entwicklung des Umweltzustands) berücksichtigt.“ 

Ein solches Gutachten scheint auch aus Sicht des NABU wichtig. 

 

 

Der NABU behält sich Ergänzungen seiner Stellungnahme vor und bittet um Rückäußerung, wie über 

seine Stellungnahme befunden wurde, sowie um weitere Beteiligung am Verfahren. 

 

 Mit freundlichem Gruß 

 i.A. 

               NABU Flensburg 
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Redaktion, Grafik 

und Herstellung

Finanzierung

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein

Durchführung

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein

Mit Unterstützung durch

Landessportverband Schleswig-Holstein e. V.
Winterbeker Weg 49, 24114 Kiel
E-Mail: umwelt@lsv-sh.de
www.lsv-sh.de

Gebietsbetreuung

NABU Schleswig-Holstein e. V.
Färberstraße 51 
24534 Neumünster
E-Mail: info@NABU-SH.de
www.NABU-SH.de

Die Stiftung Naturschutz arbeitet mit ihrem 
Flächenerwerb, ihren Maßnahmen und ihrem 
Management daran, die Naturschutzziele in 
diesem Gebiet zu verwirklichen. 
(Infos siehe www.stiftungsland.de)

Dieses Gebiet ist Bestandteil des europäischen 
ökologischen Netzes „NATURA 2000“.
www.natura2000.schleswig-holstein.de

Grell (Titelbild: Halbinsel Holnis), Wernicke (1,9), 
Stecher (2), Behr (3,4,7,8,11), Daunicht (5), 
Winkler (6), Hecker (10)

Planungsbüro Mordhorst-Bretschneider GmbH
Kolberger Straße 25, 24589 Nortorf
Tel: 04392 / 69271, www.buero-mordhorst.de

Das 360 Hektar große Naturschutzgebiet „Halbinsel 

Holnis“ schützt Teile einer weit in die Flensburger Förde 

ragenden Halbinsel. Diese ist von ausgedehnten Flach-

wasserzonen mit Seegraswiesen, Muschelbänken, 

Strandwällen, Steilküsten, Salzwiesen und Strandseen 

umgeben. Die hohe Strukturvielfalt bietet einer großen 

Zahl an Brutvögeln geeigneten Lebensraum.

Die flachen Buchten und naturnahen Strände so-

wie die zeitweilig trockenfallenden Sandbänke sind 

wertvolle Nahrungsgebiete für Zugvögel. Das ruhige 

Flachwasser hat eine hohe Bedeutung als Rast- und 

Überwinterungsgebiet für Enten und andere Wasser-

vögel. Im Jahresverlauf können hier über 130 ver-

schiedene Vogelarten beobachtet werden. 

Natürlich hier.

Graugans
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Dieses Faltblatt wird im Rahmen des Besucher-
informationssystems (BIS) für Naturschutzgebiete und 
NATURA 2000-Gebiete in Schleswig-Holstein vom 
Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein (LLUR) 
herausgegeben. Dieses und weitere Faltblätter des BIS 
können kostenlos beim LLUR bestellt werden:
• Hamburger Chaussee 25, 24220 Flintbek, Tel.: 04347 / 704 - 230 

E-Mail: broschueren@llur.landsh.de
• Unter www.umweltdaten.landsh.de/bestell/publnatsch.html 

können die Faltblätter ebenfalls angefordert oder auch als digitale 
Version aufgerufen werden. (QR-Code oben)

Liebe Wassersportler*innen!

Nahezu alle wildlebenden Tierarten halten zu mög-

lichen Bedrohungen einen Sicherheitsabstand. Wird 

dieser unterschritten, ergreifen sie die Flucht. Die teils 

angeborene, teils durch Erfahrungen erlernte Flucht-

distanz ist je nach Tierart unterschiedlich weit. Jede 

Flucht bedeutet einen hohen Krafteinsatz. Die ver-

brauchte Energie müssen sich die Tiere später wieder 

anfressen, was ihr Überleben in nahrungsarmen Jah-

reszeiten oder Gebieten erschweren kann.

An der Küste brütende, rastende, mausernde oder 

nach Nahrung suchende Vögel werden außer von ihren 

natürlichen Feinden in hohem Maße auch durch 

menschliche Aktivitäten beunruhigt. Dies kann durch 

Freizeitaktivitäten an Land geschehen, wie zum Bei-

spiel durch Spaziergänger mit freilaufenden Hunden, 

durch Kinder, die am Strand Drachen steigen lassen, 

durch Angler oder Radfahrer. Aber auch wasserseitig 

können Störungen auftreten, wie zum Beispiel durch 

Fischer- oder Sportboote, Wind- oder Kitesurfer.

Schon bei größerer Entfernung sind die Vö-

gel alarmiert und beobachten die vermeintlichen 

Feinde. Beim Näherkommen steigt ihre Anspannung.  

Wird die Fluchtdistanz unterschritten, fliegen die Vögel 

schließlich auf und bringen sich in Sicherheit. 

Dabei steigt die Scheuchwirkung verschiedenartiger 

Störquellen mit deren Sichtbarkeit, Geschwindigkeit 

und Geräuschentwicklung. 

Je nach Dauer der Störung bleiben die Vögel dem 

Gebiet für unterschiedlich lange Zeit fern. Schlimm-

stenfalls verlassen sie das Gebiet und kehren nicht 

wieder zurück. Bereits ein einmaliges Ereignis kann 

bei den Vögeln Stress, Energieverlust und eine starke 

Schwächung verursachen. 

Wildlebende Tiere brauchen Abstand!

Die Ostsee bietet allen Wassersportler*innen abwechslungs-

reiche Reviere zur Ausübung ihres faszinierenden Sports, 

der hier heute und auch in Zukunft seinen Platz hat. Die Be-

fahrensregelungen schränken den Gemeingebrauch nur auf 

0,29 % der schleswig-holsteinischen Ostsee-Küstengewäs-

ser ein. Das Meer ist aber auch angestammter, natürlicher 

Lebensraum vieler seltener und bedrohter Küsten- und Mee-

resvögel, die hier nach Nahrung suchen, rasten, mausern 

oder überwintern. Wassersportler*innen tragen daher eine 

entsprechende Mitverantwortung, die zum Schutz der Tiere 

ausgewiesenen Gebiete als Teil des europäischen Natur- 

erbes dauerhaft zu bewahren. Dieser wer-

den sie durch umsichtiges und faires Ver-

halten, Beachtung der „10 Goldenen Re-

geln des Wassersports“ (QR-Code rechts) 

und Respektieren der Befahrensverbote 

gerecht.

800m

650m

Schellenten schwimmen ruhig im 

Flachwasser und sind mit der Nahrungsauf-

nahme beschäftigt. Dabei überwachen sie 

gleichzeitig ihre Umgebung. 

Wird bei weiterer Annäherung des Feindes 

ihre Fluchtdistanz unterschritten, fliegen sie 

auf und verlassen den Nahrungs- oder 

Rastplatz.

Sobald ein potentieller Feind ihre Alarm- 

bzw. Wachsamkeitsdistanz unterschreitet, 

unterbrechen sie die Nahrungsaufnahme 

und sichern mit größter Aufmerksamkeit.

Die Fluchtdistanz von Schellenten hängt von der Art 

der Störung ab. Fußgänger können sich manchmal 

bis auf 45 Meter annähern, bevor die Tiere fliehen. 

Bei sich nähernden Segelbooten bringen sich die 

Schellenten bei einer Entfernung von 300-400 

Metern in Sicherheit. Motorboote oder Kitesurfer 

dagegen treiben Schellenten unter Umständen 

schon bei einer Entfernung von 650-1000 Metern 

in die Flucht.

Der Mittelsäger brütet in der Hauptsaison (Juli / August) am Fuß der 

Steilküsten rund um den Holnis im Gebüsch oder unter ausgewasche-

nen Baumwurzeln. Menschliche Aktivitäten in der Nähe haben in 2016 

zu einem starken Rückgang der Bruten geführt. Laut Schutzgebiets-

verordnung ist im Naturschutzgebiet das Feuermachen und Zelten 

untersagt.

22

Wassersportler*innen sind fair zur Natur!

Befahrensverbot und Sperrzone

im Naturschutzgebiet „Halbinsel Holnis“
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Grenze des
Naturschutzgebietes

Gewässer

Parkplatz

Strand, Nehrungshaken

Grünland, Salzwiese

V V Grenze NATURA 2000

Wanderweg

Radweg

Æý
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Röhricht, Verlandung

Informationszentrum
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Ë Aussichtsturm

Bitte meiden Sie freiwillig 

die Sperrzone auch mit Kajaks 

oder Ruder-/Paddelbooten.

Schellente Reiherente

Tafelente

Gänsesäger

Eiderentenpaar

Pfeifente

HaubentaucherZwergtaucher

Nach dem Grundgesetz sind sowohl 
Nord- und Ostsee als auch verkehrlich 
bedeutende Wasserstraßen Eigentum 
der Bundesrepublik Deutschland. Diese 
darf nach § 5 Bundeswasserstraßenge-

setz (WaStrG) jedermann im Rahmen der gesetzlichen Vorschrif-
ten mit Wasserfahrzeugen befahren. Der „Gemeingebrauch“ 
kann jedoch durch Rechtsverordnungen geregelt, beschränkt 
oder untersagt werden (§ 5 Satz 3 WaStrG). 

Um die unterschiedlichen Aktivitäten und Interessen der einzel-
nen Nutzer der Bundeswasserstraßen sowohl untereinander als 
auch in Bezug auf die Anforderungen zum Schutz von Natur und 
Umwelt in Einklang zu bringen, ist ein gegenseitiges Verständnis 
unabdingbar. Insbesondere im Bereich der Freizeitschifffahrt wer-
den seitens des Gesetzgebers und der zuständigen Behörden 

(Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) beson-
dere Verhaltensweisen und Kenntnisse zu einer Vielzahl von 
Verordnungen und gesetzlichen Bestimmungen verlangt. 

Das Befahren von zehn ausgewählten Naturschutzge-
bieten an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste mit 
Wasserfahrzeugen ist seit dem 1. Oktober 2016 durch 
die „Verordnung über das Befahren von Bundeswasser-
straßen in bestimmten schleswig-holsteinischen Natur-
schutzgebieten im Bereich der Ostsee (Ostsee-Schles-
wig-Holstein-Naturschutzgebietsbefahrensverordnung –  
OstseeSHNSGBefV)“, veröffentlicht am 30. September 2016  
im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2016 Teil I Nr. 46, neu ge-
regelt. 

Eine intakte Umwelt ist wesent-
liche Voraussetzung für eine at-
traktive, gesunde Sportausübung 
und Freizeitgestaltung! Die Sport-
organisationen fördern durch Aus-

bildung, Schulung und Information daher seit Jahren das 
Wissen ihrer Mitglieder im sorgsamen Umgang mit Natur 
und Umwelt. Über die verordneten Befahrensregelungen 
hinaus leistet der organisierte Sport durch vertragliche 
Regelungen mit dem behördlichen Naturschutz einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung von Zielen und Maß-
nahmen des Natur- und Landschaftsschutzes und sichert 
zugleich die zukünftige sportliche Nutzung des Gebietes. 
Umweltgerechtes Verhalten sollte für alle Sportler*innen 
selbstverständlich sein!

Brandgänse

An der Ostseeküste sind die Naturschutzgebiete an vie-

len Küstenabschnitten die einzigen Bereiche, in denen 

seltene und geschützte Küstenvogelarten heute noch 

vorkommen. Dem Naturschutzgebiet „Halbinsel Holnis“ 

kommt hierbei eine internationale Bedeutung für den 

Vogelschutz zu. Es gehört zum FFH-Gebiet „Küstenbe-

reiche Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger 

Birk“ und zum EU-Vogelschutzgebiet „Flensburger För-

de“. Es ist damit Bestandteil des europaweiten Schutz-

gebietsnetzes NATURA 2000. Große Teile des Gebietes 

bedürfen darüber hinaus eines besonderen Schutzes 

gegenüber land- und wasserseitigen Störungen.

Lebensraum für Brut- und Rastvögel

• Am offenen, vegetationslosen sandigen oder stei-

nigen Strand findet der Sandregenpfeifer geeignete 

Möglichkeiten zu Brut und Aufzucht seiner Jungen. 

• Am Fuß der Steilküsten brütet der Mittelsäger. 

Brandgänse bevorzugen als Höhlenbrüter z. B. ver-

lassene Kaninchenbaue.

• Die schwimmenden Inseln im „Höftsee“ und im 

„Kleinen Noor“ sind beliebte Brutplätze von Austern-

fischern und Sturmmöwen. 

• Im August sammeln sich auf dem „Kleinen Noor“  

viele hundert durchziehende Graugänse. 

• Ab Oktober stellen sich die Wintergäste in den 

ruhigen Flachwasserbereichen ein. Darunter sind 

Enten wie Pfeif-, Reiher-, Schell-, Tafel- und Eiderente. 

Auch Zwergsäger sowie Hauben-, Rothals- und 

Zwergtaucher überwintern hier.

• Im September und Oktober rasten hunderte Goldre-

genpfeifer und Kiebitze auf den Sandbänken und am 

ehemaligen Anleger der Ziegelei. Auf den Sandbän-

ken rasten im Herbst und im Frühjahr viele Kormo-

rane, im Winter Eiderenten.

Rückzugsraum für Küstenvögel

Link zur 
Verordnung

33 44 55

66 77 88

99 1010 1111

Der Bundesverkehrsminister hat zum 1. Oktober 2016 

eine Verordnung zur Befahrensregelung in 10 Natur-

schutzgebieten an der Ostsee erlassen. Für das Natur-

schutzgebiet „Halbinsel Holnis“ gilt danach:

• Das Befahren der in der Karte rot schraffierten Sperr-
zone mit Wasserfahrzeugen aller Art ist untersagt! 

• In dieses Verbot sind ausdrücklich alle maschinen- 

und windgetriebenen Wasserfahrzeuge wie Motor-

boote, Segelboote, Wind- und Kitesurfer einbezogen! 
• Vom Verbot ausgenommen sind nur die Erwerbs-

fischerei sowie ausschließlich muskelbetriebene Was-

serfahrzeuge wie Kajaks oder Ruder-/Paddelboote!

• Das Befahrensverbot ist in der Zeit vom 01.April bis 

31.Oktober zwischen den Koordinaten 

54° 52,964‘ N, 009° 35,377‘ E 

54° 52,882‘ N, 009° 36,003‘ E 

54° 52,638‘ N, 009° 35,124‘ E  

für Fahrzeuge ausschließlich unter Segeln aufgeho-

ben. Diese Befreiung ist bis zum 31.10.2020 befristet.

• Wer gegen diese Vorschriften vorsätzlich oder 

fahrlässig verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit 
und kann mit einem Bußgeld bis zu 5.000 € belegt 
werden. 

ATKIS® DGM1, DTK5 © GeoBasis-DE/LVermGeo SH 
(www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de)

Sperrzone laut Bundesverordnung 
zur Befahrensregelung in 10 
Naturschutzgebieten an der Ostsee

Badezone (Stadt Glücksburg):
Das Surfen und Kitesurfen ist
vom Strand aus nicht zulässig!

EU-Vogelschutzgebiet

„Flensburger Förde“ 

FFH-Gebiet

„Küstenbereiche Flensburger 

Förde von Flensburg bis 

Geltinger Birk“ 

Zone derZone der
befr isteten befr isteten 
Befre iungBefre iung

















 
 

 
     Dienstgebäude Sprechzeiten Bau-/ Umweltbereich Kfz-Zulassung Banken 
Flensburger Str. 7 Allgemein     Mo.-Fr. 7:30 - 12:00 Uhr Nord-Ostsee Sparkasse 
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Stadt Glücksburg: 36. Änderung des Flächennutzungsplans  
   6. Änderung des Bebauungsplans Nr. 21  
hier: Zusammenfassende Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg 
        als Träger öffentlicher Belange 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die untere Naturschutzbehörde weist auf Folgendes hin: 

Stellungnahme 36. Änderung des Flächennutzungsplanes 

Für die 36. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Glücksburg bestehen keine 

grundlegenden Bedenken. 

Die Befreiung für die Inanspruchnahme von einem Teilstück des LSG „Flensburger Förde“ 

durch die Planung um südlichen Bereich des Planes wurde bereits erteilt. 

Die Darstellung des Vorhafens innerhalb des FFH-Gebietes DE 1123-393 „Küstenbereich 

der Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk“ sowie dem Europäischen Vogel-

schutzgebiet DE 1123-491 „Flensburger Förde“ sollte aus dem Planwerk herausgenommen 

werden. Der Bau einer zusätzlichen Buhne ist Bestandteil eines gesonderten Genehmi-

gungsverfahren nach § 17 BNatSchG i.V.m. § 11a LNatSchG und wird nicht innerhalb der 

städtebaulichen Planung bearbeitet. 

Stellungnahme 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 

Für die 6. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 der Stadt Glücksburg wird folgendes an-

gemerkt.  
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Die Befreiung für die Inanspruchnahme von einem Teilstück des LSG „Flensburger Förde“ 

durch die Planung um südlichen Bereich des Planes wurde bereits erteilt. 

Die Darstellung des Vorhafens innerhalb des FFH-Gebietes DE 1123-393 „Küstenbereich 

der Flensburger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk“ sowie dem Europäischen Vogel-

schutzgebiet DE 1123-491 „Flensburger Förde“ ist aus dem Planwerk herauszunehmen. Der 

Bau einer zusätzlichen Buhne ist Bestandteil eines gesonderten Genehmigungsverfahren 

nach § 17 BNatSchG i.V.m. § 11a LNatSchG und wird nicht innerhalb der städtebaulichen 

Planung bearbeitet. 

Die Lage der Liegeplätze und des Schwimmsteges innerhalb des Hafenmündungsbereiches 

ist in der Planzeichnung mittels einer Festsetzung klar zu verorten. Die Planzeichnung Was-

serfläche-Mündung Sportboothafen sollte sich auf den Bereich der geplanten Liegeplätze 

und des Schwimmsteges beschränken. 

Wie innerhalb der Begründung zum Plan unter Punkt 5.2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt auf Seite 28 beschrieben, befinden sich entlang der südöstlichen und 

südwestlichen Geltungsbereichsgrenze Knicks, welche nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 

LNatSchG dem gesetzlichen Biotopschutz unterliegen und weitere Vorgaben innerhalb der 

„Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz“ (Erlass V 534-531.04 MELUND; Stand Ja-

nuar 2017) über Pflege und Schutz geregelt sind. 

Die Knickstruktur ist vollständig in der Planzeichnung darzustellen (siehe beigefügte Karte-

über die Standorte der kartierten Bestandsknicks).  

Die Kompensation des Eingriffs in den Naturhaushalt soll gemäß der textlichen Festsetzung 

– Ökokonto durch den Ankauf von 1.394 Ökopunkte aus dem Ökokonto „ÖKP Witt Glücks-

burg (Az.: 661.4.03.029.2017.00) erfolgen.  

Ich weise darauf hin, das gemäß § 1a BauGB der Ausgleich für die Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes durch die Planung durch eine geeignete Darstellung und Festsetzungen als 

Fläche oder Maßnahme zu erfolgen hat. Daher ist dies noch zu ergänzen.  

Gemäß der der Anlage 1 der Ökokonto VO SH entspricht 1 Ökopunkt einer Kompensation 

von 1 m². 

 

Gegen die Planung bestehen seitens der unteren Wasserbehörde keine grundsätzlichen 

Bedenken. 

Die baulichen Änderungen auf den Baufeldern B1 bis B5 sind in einem Lageplan darzustel-

len. Dazu sind die vorhandenen und geplanten Entwässerungsanlagen (SW- u. RW-Kanäle 

und Versickerungseinrichtungen) darzustellen und der unteren Wasserbehörde spätestens 

im Rahmen des ersten Bauantrages mit vorzulegen. 

Anlagen der Schmutzwasserbeseitigung (Schächte, Pumpstation), die unter dem Niveau von 

NHN +2,95 m liegen, sind hochwassergeschützt zu errichten. 
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Aus planerischer Sicht weise ich auf Folgendes hin: 

 Die Festsetzungen in Text (Teil B) sind widersprüchlich. Unter der Überschrift überbau-

bare Grundstücksflächen wird die Art der Nutzung festgesetzt. Hier stimmt der Rechtsbe-

zug nur bedingt. 

 Unter B 5 der Festsetzungen im Text (Teil B) ist „einfachen funktionalen abschließbaren 

Gebäudes“ näher zu definieren bzw. nach nachvollziehbaren Kriterien darzulegen. 

 Unter der Überschrift „Flächen für Nebenanlagen“ wird auf die besonders festgesetzten 

Flächen verwiesen. Der Verweis hat jedoch keinen Bezug, da die Stellplätze bzw. ande-

ren Flächen nicht als Festsetzung mit aufgenommen wurden, sondern als „Darstellung 

ohne Normcharakter.“. Im Übrigen ist hier der Rechtsbezug zu aktualisieren. 

 Unter dem Überpunkt „Flächen für Nebenanlagen“ wird auf die Anzahl der Wohnmobile 

Bezug genommen. Der Rechtsbezug ist darzulegen, zumeist sind nach hiesigem Kennt-

nisstand aus § 9 BauGB nur Flächen darstellbar, nicht die Anzahl von Fahrzeugen.  

 Die Festsetzungen zu „Wasserflächen – Mündung Sportboothafen“ sind zu unkonkret 

und begründen sich nicht auf § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB, sondern beziehen sich auf die Art 

der Nutzung. Die Festsetzung ist auch zum Umfang zu konkretisieren. 

 Die Planzeichnung passt nicht mit der Festsetzung zu „Zweckbestimmung Schäferwa-

gen“ überein. Die Fläche ist in der Planzeichnung größer dargestellt, als angegeben. Der 

Rechtsbezug passt hier auch nicht zu den Festsetzungen. Der Begriff Schäferwagen ist 

kein feststehender bauplanerischer Begriff und der Verweis auf Camping-Bauwagen lässt 

eine größere Nutzungsvielfalt zu, als die in den Vorgesprächen festgehaltene ausschließ-

liche Schlafnutzung.  

 Der Text (Teil B) sollte insgesamt aktualisiert bzw. neu geordnet und die Festsetzungen 

mit den entsprechenden Verweisen dargestellt werden. Vorsorglich weise ich darauf hin, 

dass die Begründung daran anzupassen ist. 

 Angesichts der Stellungnahme der UNB und vor dem Hintergrund der angestrebten Fest-

setzungen, die über den Festsetzungskatalog hinausgehen, sowie vor dem konkreten 

Vorhaben wird die Umstellung auf einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan empfoh-

len. 

 

Von den anderen Fachdiensten des Kreises Schleswig-Flensburg werden keine Hinweise 

gegeben. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag: 

 

 
(Kortüm)  
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Ministerium für Inneres, ländliche Räume,  
Integration und Gleichstellung | Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

Landesplanungsbehörde 

Pro Regione GmbH 
Lise-Meitner-Straße 29 
24941 Flensburg 

nur per Mail an: info@pro-regione.de 
 

Ihr Zeichen: / 
Ihre Nachricht vom: 08.11.2021 

Mein Zeichen: IV 624 - 79173/2021 
Meine Nachricht vom: 01.06.2021 

 
Daniel Möller 

daniel.moeller@im.landsh.de 
Telefon: +49 431 988-1828 

Telefax: +49 431 988-6-141828 

27. Dezember 2021 

 
nachrichtlich: 

Bürgermeisterin der Stadt Glücksburg 
Bauverwaltung 
Schinderdam 5 
24960 Glücksburg 

nur per Mail an: egon.perschk@gluecksburg.de 
 
Landrat des Kreises Schleswig-Flensburg 
Kreisentwicklung, Bau und Umwelt 
Flensburger Straße 7 
24837 Schleswig 

nur per Mail an: pit.kortuem@schleswig-flensburg.de 

Ministerium für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 

im Hause 

Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 Landes-
planungsgesetz (LaplaG) i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Landesverwaltungsgeset-
zes vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508); 
 
 36. Änderung des Flächennutzungsplanes und 
 6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Teilbereich Sportboothafen 

Schausende“ der Stadt Glücksburg, Kreis Schleswig-Flensburg 
 Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB – Schreiben vom 08.11.2021 
 Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg vom 13.12.2021 
 

http://www.schleswig-holstein.de/innenministerium
mailto:Poststelle@im.landsh.de
mailto:poststelle@im.landsh.DE-MAIL.de
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Die Stadt Glücksburg plant die 36. Änderung ihres Flächennutzungsplanes sowie die 
6. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 21 „Teilbereich Sportboothafen 
Schausende“ für das im Bereich Schausende, zwischen der Flensburger Förde und der 
Straße ‚Am Leuchtturm‘ gelegene, insgesamt etwa 5,45 ha umfassende Gelände des vom 
Club Nautic e.V. betriebenen Sportboothafens. Zentrales Planungsziel ist, den bestehen-
den Sportboothafen als ein an der Küste gelegenes touristisches Ausflugsziel mit ange-
bots- und qualitätsverbessernden Maßnahmen zu stärken. 
Vorgesehen sind im Flächennutzungsplan u. a. folgende Darstellungen: Sonderbaufläche 
Sportboothafen, Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spiel- und Grillplatz sowie 
Schäferwagen und Wasser- und Maßnahmenflächen. Im Bebauungsplan soll eine Diffe-
renzierung der Grün- und Wasserflächen erfolgen. Innerhalb des Sondergebietes sollen 
fünf Bauflächen mit unterschiedlichen Zweckbestimmungen festgesetzt werden. 
 
Zu dem Planungsvorhaben der Stadt Glücksburg wird auf der Grundlage der vorgelegten 
Planunterlagen aus landes- und regionalplanerischer Sicht wie folgt Stellung genommen: 
 
Die im Zuge einer solchen Bauleitplanung maßgeblichen Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich insbesondere aus dem Landesentwick-
lungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021 vom 25.11.2021 (LEP-VO 2021, 
GVOBl. Schl.-H. 2021 Seite 1409) – LEP-Fortschreibung 2021 – sowie dem Regional-
plan für den Planungsraum V (Amtsbl. Schl.-H. 2002 Seite 747) – RPl V. Darüber hinaus 
sind die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2010 Kapi-
tel 4.5.1 (Windenergie an Land) vom 06.10.2020 (LEP-Teilfortschreibung-VO, GVOBl. 

Schl.-H. Seite 739) – LEP Wind – sowie die Teilaufstellung des Regionalplans für den Pla-
nungsraum I in Schleswig-Holstein Kapitel 5.8 (Windenergie an Land) vom 29.12.2020 
(Regionalplan I-Teilaufstellung-VO, GVOBl. Schl.-H. Seite 1082) – RPl Wind – maßgeb-
lich. 
 
Zu dem Planvorhaben war mit Schreiben vom 01.06.2021 (Az. IV 625 – 504 – F36Ä / 
B21Ä6) Stellung genommen worden. Zwar war bestätigt worden, dass keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen eine angemessene und bedarfsgerechte Weiterentwicklung des 
Sportboothafens Schausende bestehen und auch nicht bereits von vornherein Ziele der 
Raumordnung entgegenstehen. Gleichwohl war auf folgende Punkte aufmerksam ge-
macht worden: 

 Empfohlen worden war die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungspla-
nes gemäß § 12 BauGB. 

 Gegen das im vorherigen Planungsstand enthaltene Baufeld Nr. 4 bestanden keine 
grundsätzlichen Bedenken, jedoch wurde eine Verschiebung angeregt. Zudem 
sollte für die geplanten Übernachtungsmöglichkeiten ebenfalls ein sonstiges Son-
dergebiet ausgewiesen werden. 

 Für das Baufeld B 7 sollte die Festsetzung einer maximal bebaubaren Grundfläche 
geprüft werden. 

 Bezüglich des geplanten Wohnmobilstellplatz sollte ausgeführt werden, ob es sich 
dabei um reine Abstellplätze / Parkplätze oder um Campingplätze handelt. Zudem 
sollten ergänzende Aussagen zur Immissionssituation sowie mögliche unterschied-
liche Schutzansprüche vorgenommen werden. 

 Die ergänzenden Liegeplatzkapazitäten sollten auf den aus naturschutzfachlicher 
Sicht zustimmungsfähigen Umfang zu begrenzt werden. 
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 Die Festsetzungen zum Hochwasserschutz wurden als nachvollziehbar und hinrei-
chend eingeschätzt. 

 
Auf der Basis der nun vorliegenden Planunterlagen sowie der Stellungnahme des Kreises 
Schleswig-Flensburg vom 13.12.2021 werden die o. g. Punkte wie folgt bewertet: 

 Eine Umstellung auf einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan ist nicht erfolgt, in-
sofern wird an der Empfehlung festgehalten. 

 Das Baufeld Nr. 4 ist in dieser Form nicht mehr enthalten. Damit entfällt der ur-
sprüngliche Hinweis. Aufgenommen wurde nun eine private Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung "Schäferwagen" (Übernachtungsmöglichkeit). Diesbezüglich 
bitte ich die Ausführungen in der Stellungnahme des Kreises zu beachten. 

 Das Baufeld Nr. 7 soll nun als Baufeld Nr. 5 festgesetzt werden. Aufgenommen 
wurde eine maximal bebaubare Grundfläche von 280m2. Dem Hinweis wurde somit 
gefolgt. 

 Gemäß den Ausführungen zur Begründung des Bebauungsplanes sind bis zu 10 
Stellplätze für Wohnmobile als einfache Übernachtungsplätze vorgesehen. Die Aus-
führungen zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. 

 Hinsichtlich der Liegeplatzkapazitäten wird auf die Ausführungen der Unteren Na-
turschutzbehörde in der Stellungnahme des Kreises verwiesen. 
 

Im Ergebnis bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Insbeson-
dere stehen diesem Ziele der Raumordnung nicht entgegen. Gleichwohl sind die Ausfüh-
rungen in der Stellungnahme des Kreises Schleswig-Flensburg vom 13. Dezember 2021 
zu beachten. 
 
Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 
einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über die För-
derungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellungnahme 
nicht verbunden. 
 
Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, werden er-
gänzend folgende Hinweise gegeben: 
 
Die Kompensationsmaßnahmen sind weiter zu konkretisieren. Insofern der Ausgleich über 
ein Ökokonto erbracht werden soll, weise ich darauf hin, dass es nicht ausreicht das Öko-
konto und die erforderlichen Punkte zu benennen. Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist der Aus-
gleich als Fläche und/oder Maßnahme darzustellen. Ich empfehle daher die Fläche (Flur-
stücksbezeichnung) und die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen des Ökokontos im Um-
weltbericht inhaltlich und kartographisch darzustellen. Dabei ist die tatsächliche Aus-
gleichsfläche und nicht das Ökokonto als Ganzes flächenscharf darzustellen. 
 
Bezüglich der weiteren textlichen Festsetzungen bitte ich um Beachtung der Hinweise des 
Kreises Schleswig-Flensburg vom 13.12.2021. 
 
gez. Daniel Möller 
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Frau Gutknecht Meine Nachricht vomzl
Schiffbrücke 24
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Mathias Fiege
mathias.fiege@lkn.landsh.de

M Telefon: 04841 667 - 250
Telefax: 04841 667 - 115

_ 08.12.2021

Bauleitplanung der Stadt Glücksburg
36. Änderung des Flächennutzungsplans
-Teilbereich Sportboothafen Schausende-
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 1
- Stellungnahme aus Sicht des Küsten- und Hochwasserschutzes

Sehr geehrte Frau Gutknecht,

zu den mir vorliegenden Planunterlagen nehme ich hinsichtlich der Belange des Küsten-
und Hochwasserschutzes wie folgt Stellung:

ln den Unterlagen wurden die Belange des Hochwasser- und Küstenschutzes
berücksichtigt.

Der räumliche Geltungsbereich der Änderungen befindet sich teilweise im Hochwasser-
risikogebiet (Hafenböschungen, Kranplatte, Slipanlage, teilw. KFZ-Stellplätze). Maßgeblich
für die Festsetzung dieser Gebiete ist die veröffentlichte Hochwassergefahrenkaıte HWGK
HW200 des 2. Berichtzyklus 2019 (siehe Ziffer 4.5, Seite 11 der Begründung), die für  
diesen Bereich den Referenzwasserstand von NHN + 2,45 m abbildet. Dem anliegenden
Auszug der HWGK ist zu entnehmen, dass ein Teil des Gebietes ohne technischen
Hochwasserschutz und ein Teil eingeschränkt (blaue, gelb schraffierte Fläche) geschützt
ist (Regionaldeich Holnis). `
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Das Hochwasserrisikogebiet wurde in der Planzeichnung nicht vollständig eingezeichnet
(eingeschränkt geschütztes Gebiet fehlt). Die nördlichen Stellplätze (Parkstreifen) an der
Straße „Am Leuchtturm“ liegen ebenfalls im Hochwasserrisikogebiet. Zudem fehlt in der
nördlichen „Privaten Grünfläche“ die Begrenzungslinie des Hochwasserrisikogebietes
(blaue Schraffur vorhanden). Ich bitte um Ergänzung.

lm Umweltbericht der Begründung besteht folgender Änderungsbedarf:  

Ziffer 5.2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, b), Baubedingte
Wirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 2. Absatz, Seite 31

Dieser Absatz entspricht nicht den aktuellen Festsetzungen im Text Teil B und den
Angaben unter Ziffer 3.1, Seite 11 „Wasserfläche -Mündung Sportboothafen-“ der
Begründung der 6. Änderung und Erweiterung des B-Planes Nr. 21.
Ich bitte um Anpassung.  _

Ziffer 5.2.1.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, b), Baubedingte
Wirkungen auf Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, 3. Absatz, Seite 31

Die bisher. genehmigten Buhnen bzw. die Steinschüttbuhne wurden im Zuge des
Genehmigungsverfahrens nach § 17 BNatSchG i. V. m. § 11a LNatSchG sowie § 95 Abs
2 Nr. 1 i. V. m. § 96 LWG küstenschutzrechtlich genehmigt. Von daher ist dieser Absatz
wie folgt zu überarbeiten: `
Der Bau einer zusätzlichen Buhne ist Bestandteil eines gesonderten
Genehmigungsverfahrens und wird als Eingriff nicht im Rahmen der
städtebaulichen Planung bearbeitet. _ _

Ziffer 5.2.1.4 Schutzgut Wasser, a) Bestand Schutzgut Wasser, 3. Absatz, letzter Satz,
Seite 35

Das neue Landeswassergesetz (LWG) vom 13.11.2019 ist am 01.01.2020 in Kraft 1
getreten. Ich bitte um Korrektur. V

ı

Ziffer 5.2.1.4 Schutzgut Wasser, a) Bestand Schutzgut Wasser, 4. Absatz, erster Satz,
Seite 35

Teile der Grünflächen um die Sonderbaufläche -Sportboothafen- liegen im Bereich
eines Hochwasserrisikogebietes an der Küste (nicht in einem Uberschwemmungs-
gebiet).

Hinweise _ .

Vorsorglich weise ich darauf hin, dass eine rechtskräftige Bauleitplanung, die unter
Beteiligung der zuständigen Küstenschutzbehörde aufgestellt wurde, nicht für den
Einzelfall erforderliche küstenschutzrechtliche Genehmigungen nach LWG ersetzt. ich
bitte mich entsprechend zu beteiligen. V  
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Sofern kein Baugenehmigungsverfahren nach LBO oder ein Genehmigungsverfahren
nach § 96 LWG (Sportboothafen) notwendig ist, sind die Genehmigungen direkt beim
LKN.SH zu beantragen.

Auf Grund dieser Stellungnahme können Schadenersatzansprüche gegen das Land .
Schleswig-Holstein nicht geltend gemacht werden. Eine gesetzliche Verpflichtungdes
Landes zum Schutz der Küste vor Abbruch und Hochwasserereignissen sowie für eine
Entschädigung bei Hochwasser- und Eisschäden besteht nicht und kann aus dieser
Stellungnahme nicht abgeleitet werden.

Bei Ausweisung von Baugebieten in gefährdeten Bereichen bestehen gegenüber dem
Land Schleswig-Holstein keine Ansprüche auf Finanzierung oder Übernahme notwendiger
Schutzmaßnahmen sowie küstenschutzrechtliche Genehmigung von
Küstensicherungsmaßnahmen.

Mit freundlichen Grüßen

rw  
Dörte Peters

Anlage: Auszug HWGK HW200 `
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Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume  
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Mein Zeichen: 7815-B 2021/911
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  30.11.2021 

 
Stadt Glücksburg 
36. Änderung des Flächennutzungsplanes –Teilbereich „Sportboothafen 
Schausende“ 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 

Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs.2 und § 2 Abs. 2 BauGB  

Benachrichtigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfs gemäß § 3 Abs.2 BauGB  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

gegen die Durchführung der geplanten Maßnahme bestehen aus der Sicht des               

Immissionsschutzes von hier aus grundsätzlich keine Bedenken. 

Den Ausführungen in der Begründung zum Immissionsschutz wird von hier aus jedoch 

nicht gefolgt. 

Bei der Erweiterung des Sportbootshafens verändert sich durch die Vergrößerung der 

Liegeplätze auch die Immissionssituation. Zu nennen sind insbesondere Geräusche durch 

die Takelage von Segelyachten. Eine Betrachtung der Immissionssituationen 

entsprechend der 18. BImSchV (Sportanlagenverordnung) ist nicht erfolgt.  

Weiterhin soll eine Ausweitung der Nutzungen des Clubgebäudes in die Nachtzeit erfolgen 

(bis 23.00 Uhr). Somit können erhebliche Belästigungen bei den angrenzenden 

schutzbedürftigen Räumen nicht ausgeschlossen werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Holger Wiesner      


